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 erinnernd an die am 13. September 1993 in Washington er-
folgte Unterzeichnung der Grundsatzerklärung über Regelungen 
betreffend eine vorläufige Selbstregierung durch die Regierung 
des Staates Israel und die Palästinensische Befreiungsorganisa-
tion65 sowie die darauf folgenden Durchführungsabkommen, na-
mentlich das am 28. September 1995 in Washington unterzeich-
nete Israelisch-palästinensische Interimsabkommen über das 
Westjordanland und den Gazastreifen66, und an die am 4. Sep-
tember 1999 erfolgte Unterzeichnung der Vereinbarung von 
Scharm esch-Scheich, 

 der Hoffnung Ausdruck verleihend, dass die israelische Be-
setzung mit den im Friedensprozess erzielten Fortschritten ein 
Ende finden wird und die Menschenrechte des palästinensischen 
Volkes somit nicht mehr verletzt werden, 

 1. würdigt die Bemühungen des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte des 
palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten Ge-
biete beeinträchtigen, bei der Wahrnehmung der ihm von der 
Generalversammlung übertragenen Aufgaben sowie seine Unpar-
teilichkeit; 

 2. verlangt, dass Israel mit dem Sonderausschuss bei der 
Erfüllung seines Auftrags zusammenarbeitet; 

 3. missbilligt die Politiken und Praktiken Israels, die die 
Menschenrechte des palästinensischen Volkes und anderer Ara-
ber der besetzten Gebiete verletzen, wie sie aus den Berichten 
des Sonderausschusses über den Berichtszeitraum63 hervorgehen; 

 4. bekundet ihre Besorgnis über die infolge der Praktiken 
und Maßnahmen Israels in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet einschließlich Jerusalems herrschende Situation; 

 5. ersucht den Sonderausschuss, bis zur vollständigen Be-
endigung der israelischen Besetzung die israelischen Politiken 
und Praktiken in dem besetzten palästinensischen Gebiet ein-
schließlich Jerusalems und anderen seit 1967 von Israel besetzten 
arabischen Gebieten auch weiterhin zu untersuchen, insbesondere 
Israels Nichteinhaltung der Bestimmungen des Genfer Ab-
kommens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen 
in Kriegszeiten60, und sich nach Bedarf mit dem Internationalen 
Komitee vom Roten Kreuz im Einklang mit dessen Vorschriften 
ins Benehmen zu setzen, um sicherzustellen, dass das Wohlerge-
hen und die Menschenrechte der Völker der besetzten Gebiete 
gewährleistet sind, und ersucht ihn ferner, dem Generalsekretär 
so bald wie möglich und danach je nach Bedarf Bericht zu erstat-
ten; 

 6. ersucht den Sonderausschuss außerdem, dem General-
sekretär regelmäßig periodische Berichte über die jeweilige Si-
tuation in dem besetzten palästinensischen Gebiet einschließlich 
Jerusalems vorzulegen; 
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 7. ersucht den Sonderausschuss ferner, die Behandlung 
von Gefangenen in dem besetzten palästinensischen Gebiet ein-
schließlich Jerusalems und anderen seit 1967 von Israel besetzten 
arabischen Gebieten auch weiterhin zu untersuchen; 

 8. ersucht den Generalsekretär, 

 a) dem Sonderausschuss alle erforderlichen Hilfen zu ge-
währen, auch soweit diese für seine Besuche in den besetzten 
Gebieten benötigt werden, damit er die in dieser Resolution ge-
nannten israelischen Politiken und Praktiken untersuchen kann; 

 b) dem Sonderausschuss erforderlichenfalls auch künftig 
zusätzliche Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, die ihn bei der 
Wahrnehmung seiner Aufgaben unterstützen; 

 c) den Mitgliedstaaten die in Ziffer 6 genannten periodi-
schen Berichte regelmäßig zukommen zu lassen; 

 d) über die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und Infor-
mation mit allen verfügbaren Mitteln für eine möglichst weite 
Verbreitung der Berichte des Sonderausschusses sowie von In-
formationen über seine Tätigkeit und seine Arbeitsergebnisse zu 
sorgen und nötigenfalls vergriffene Berichte des Sonderausschus-
ses neu aufzulegen; 

 e) der Generalversammlung auf ihrer fünfundfünfzigsten 
Tagung über die ihm mit dieser Resolution übertragenen Aufga-
ben Bericht zu erstatten; 

 9. beschließt, den Punkt "Bericht des Sonderausschusses 
zur Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten 
Gebiete beeinträchtigen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
fünfundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/77 

Auf der 71. Plenarsitzung am 6. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Abstim-
mung mit 154 Stimmen bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung67 verab-
schiedet, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/576)  

54/77. Anwendbarkeit des Genfer Abkommens vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in 
Kriegszeiten auf das besetzte palästinensische Ge-
biet einschließlich Jerusalems und die anderen be-
setzten arabischen Gebiete 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, 

 eingedenk der einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats, 

 nach Behandlung der Berichte des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte des 
palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten Ge-
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biete beeinträchtigen68, sowie der einschlägigen Berichte des Ge-
neralsekretärs69, 

 in Anbetracht dessen, dass die Förderung der Achtung der 
sich aus der Charta der Vereinten Nationen und anderen völker-
rechtlichen Übereinkünften und Regeln ableitenden Verpflich-
tungen zu den wichtigsten Zielen und Grundsätzen der Vereinten 
Nationen gehört, 

 Kenntnis nehmend von der auf Initiative der Regierung der 
Schweiz in ihrer Eigenschaft als Verwahrerin des Genfer Ab-
kommens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen 
in Kriegszeiten70 vom 27. bis 29. Oktober 1998 nach Genf einbe-
rufenen Sachverständigentagung der Hohen Vertragsparteien 
über die Problematik der Anwendung des Abkommens im Allge-
meinen und insbesondere in besetzten Gebieten, 

 sowie davon Kenntnis nehmend, dass die Hohen Vertragspar-
teien des Vierten Genfer Abkommens, wie von der Gene-
ralversammlung in ihrer Resolution ES-10/6 vom 9. Februar 
1999 empfohlen, am 15. Juli 1999 erstmals eine Konferenz über 
Maßnahmen zur Durchsetzung des Abkommens in dem besetzten 
palästinensischen Gebiet einschließlich Jerusalems und zur Si-
cherstellung seiner Einhaltung im Einklang mit dem gemeinsa-
men Artikel 1 der vier Genfer Abkommen71 abgehalten haben, 
und in Kenntnis der von der Konferenz verabschiedeten Erklä-
rung, 

 betonend, dass sich die Besatzungsmacht Israel genauestens 
an ihre Verpflichtungen auf Grund des Völkerrechts zu halten 
hat, 

 1. erklärt erneut, dass das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten70 auf das besetzte palästinensische Gebiet einschließlich Jeru-
salems und andere seit 1967 von Israel besetzte arabische Gebie-
te Anwendung findet; 

 2. verlangt, dass Israel die De-jure-Anwendbarkeit des 
Abkommens auf das besetzte palästinensische Gebiet einschließ-
lich Jerusalems und andere seit 1967 von ihm besetzte arabische 
Gebiete akzeptiert und sich genauestens an die Bestimmungen 
des Abkommens hält; 

 3. fordert alle Vertragsstaaten des Abkommens auf, im 
Einklang mit dem gemeinsamen Artikel 1 der vier Genfer Ab-
kommen71 alles zu tun, um in dem besetzten palästinensischen 
Gebiet einschließlich Jerusalems und anderen seit 1967 von Isra-
el besetzten arabischen Gebieten die Achtung seiner Bestimmun-
gen durch die Besatzungsmacht Israel sicherzustellen; 

 4. wiederholt die Notwendigkeit der raschen Umsetzung 
der in ihren Resolutionen ES-10/3 vom 15. Juli 1997, ES-10/4 
vom 13. November 1997, ES-10/5 vom 17. März 1998 und 
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ES-10/6 vom 9. Februar 1999 enthaltenen Empfehlungen betref-
fend die Sicherstellung der Achtung der Bestimmungen des Ab-
kommens durch die Besatzungsmacht Israel; 

 5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung über die Durchführung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 54/78 

Auf der 71. Plenarsitzung am 6. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Abstim-
mung mit 149 Stimmen bei drei Gegenstimmen und drei Enthaltungen72 verab-
schiedet, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/576)  

54/78. Israelische Siedlungen in dem besetzten palästinen-
sischen Gebiet einschließlich Jerusalems und in dem 
besetzten syrischen Golan 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von den Grundsätzen der Charta der Vereinten Natio-
nen und in Bekräftigung der Unzulässigkeit des gewaltsamen 
Gebietserwerbs, 

 unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, nament-
lich die auf ihrer zehnten Notstandssondertagung verabschiedeten 
Resolutionen, sowie auf die einschlägigen Resolutionen des Si-
cherheitsrats, namentlich die Resolutionen 242 (1967) vom 
22. November 1967, 446 (1979) vom 22. März 1979, 465 (1980) 
vom 1. März 1980 und 497 (1981) vom 17. Dezember 1981, 

 erneut erklärend, dass das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten73 auf das besetzte palästinensische Gebiet einschließlich Jeru-
salems und den besetzten syrischen Golan Anwendung findet, 

 im Bewusstsein des in Madrid eingeleiteten Nahost-
Friedensprozesses und der zwischen den Parteien erzielten Über-
einkünfte, insbesondere der Grundsatzerklärung vom 13. Sep-
tember 1993 über Regelungen betreffend eine vorläufige Selbst-
regierung74 und des Israelisch-palästinensischen Interimsabkom-
mens vom 28. September 1995 über das Westjordanland und den 
Gazastreifen75, 

 mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die 
Fortsetzung der Siedlungstätigkeit durch Israel, namentlich des 
Baus der neuen Siedlung am Dschebel Abu Ghneim, unter Ver-
stoß gegen das humanitäre Völkerrecht, die einschlägigen 
Resolutionen der Vereinten Nationen und die zwischen den 
Parteien erzielten Übereinkünfte, 

 unter Berücksichtigung der schädlichen Auswirkungen, die 
die israelischen Siedlungspolitiken, -beschlüsse und -aktivitäten 
auf den Nahost-Friedensprozess haben, 
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